
■ Anforderungen an ein „ordnungs-
gemäßes“ Fahrtenbuch

■ Bundesrat beschließt 
Mehrwertsteuererhöhung

■ Wettbewerbsvorteile für 
Handwerksbetriebe auf Grund haus-
haltsnaher Dienstleistungen

■ Neues zur Amtshaftung bei 
Finanzämtern

■ Zufluss einer vGA bei beherrschendem 
Gesellschafter

Liebe Mandanten, 
Freunde und 
Geschäftspartner,

nachdem das Steueränderungsgesetz 2007
und das Mittelstandsentlastungsgesetz
am 07.07.2006 den Bundesrat passiert
haben und somit Gesetz geworden sind,
geht derweil das Werben der Regierung
um den Mittelstand weiter. 

Wirtschaftsminister Glos legt derzeit dem Kabinett einen Entwurf
zur so genannten Mittelstandsinitiative vor. Diese beinhaltet unter
anderem einen Vorschlag zum Bürokratieabbau, gezieltere
Gründungsberatung, die Förderung, insbesondere auch junger
Unternehmen zur Erschließung neuer Märkte. Das Ganze soll
durch günstigere Abschreibungsregeln, Förderprogramme der
KfW-Mittelstandsbank und den Ausbau bestehender Wagnis-
kapitalfonds finanziert werden.
Weitere Unterstützung bekommt die Regierung durch das kürz-
lich veröffentlichte Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das dem
Gesetzgeber weite Spielräume im Steuerrecht zur Stärkung des
Standortes einräumt. So darf der Gesetzgeber z. B. gewerbliche
Einkünfte gegenüber anderen Einkunftsarten besser stellen. Er darf,
um dieses Ziel zu erreichen, auch generell Bezieher höherer
Einkünfte entlasten. 
Die Karlsruher Richter erklärten es für verfassungskonform, dass
zwischen 1994 und 2000 der Spitzensteuersatz für gewerbesteuer-
pflichtige Personengesellschaften niedriger war als der für Kapital-
gesellschaften und Freiberufler, weil gewerbliche Personengesell-
schaften sonst durch den höheren Steuersatz und die Gewerbesteu-
er doppelt belastet gewesen wären. Eine Differenzierung zwischen
den unterschiedlichen Gesellschaftsformen sei ebenfalls rechtens, so
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R.T.S.

Die Themen

Herr Schmidtner

die Richter, weil sie nicht gleich sind: So haften Personen-
gesellschafter mit ihrem privaten Vermögen für Firmenverluste,
GmbH-Gesellschafter jedoch nicht. Die Richter betonten aus-
drücklich, dass „wirtschaftpolitische Förderungs- und Lenkungs-
ziele“ den „Typisierungsspielraum des Gesetzgebers erweitern“. 
Daraus ergibt sich weiter, dass es verfassungsrechtlich kein Verstoß
gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz ist, eine Abgeltungsteuer
einzuführen, deren Satz unter dem Spitzensteuersatz liegt: Das
Ziel, der Kapitalflucht entgegen zu wirken, befindet sich im
Einklang mit der Verfassung. Auch bei der anstehenden Erbschaft-
steuerreform zugunsten von Firmenerben dürften die Verfassungs-
hindernisse geringer sein.

Generell ist es nun einfacher, im Einkommensteuerrecht förde-
rungswürdige Sachverhalte einzuführen. Es ist zu erwarten, dass
dies die Diskussionen um die Unternehmensteuerreform erleichtert.

August 2006

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

Fälligkeit Überweisung Scheck/bar

(Wertstellung beim Finanzamt)

Lohn- /Kirchensteuer 10.08./11.09. 14.08./14.09. keine Schonfrist

Umsatzsteuer 10.08./11.09. 14.08./14.09. keine Schonfrist

Gewerbesteuer 15.08. 18.08. keine Schonfrist

Grundsteuer 15.08. 18.08. keine Schonfrist

Einkommensteuer 11.09. 14.09. keine Schonfrist

Körperschaftsteuer 11.09. 14.09. keine Schonfrist

Fristen und Termine Steuerzahlungstermine im August und September:

Ihr 
Steuerberater

informiert
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Anforderungen an ein „ordnungsgemäßes“ Fahrtenbuch

Ihr Steuerberater informiert

Steuerzahlungstermine im August und September:

Beiträge für August 2006 29.08.2006

Beiträge für September 2006 27.09.2006              

Bundesrat beschließt Mehrwertsteuererhöhung

Fälligkeit

Wertstellung bei

den Krankenkassen

D er Bundesrat hat am 16. Juni 2006 dem Haushaltbegleitge-
setz 2006 und damit der bislang größten Mehrwertsteuerer-

höhung zugestimmt. Die Umsatzsteuer steigt ab dem 1. Januar
2007 von derzeit 16 auf 19 %. Der ermäßigte Steuersatz, etwa für
Lebensmittel, von 7 % wird beibehalten. Das Mehraufkommen
dient zum einen der Sanierung öffentlicher Haushalte, zum anderen
wird ab dem 1. Januar 2007 der Beitrag zur Arbeitslosenversiche-
rung von 6,5 auf 4,5 % gesenkt. Im Zuge der Mehrwertsteuerer-

U nternehmer oder Angestellte, die ihren Geschäfts- oder Dienst-
wagen auch privat nutzen, müssen den Anteil der Privatnutz-

ung versteuern. Hierfür kann pro Monat 1 % des Bruttolistenpreises
als Einnahme angesetzt werden. Für diejenigen, die ihren Geschäfts-
wagen in nicht unerheblichem Maße privat nutzen, kann sich diese
Methode vorteilhaft auswirken. Für alle anderen, die das Fahrzeug
nur für sehr wenige private Fahrten verwenden, kann es steuerlich
günstiger sein, ein Fahrtenbuch zu führen. Wegen der hohen Mani-
pulationsgefahr, die beim Führen eines Fahrtenbuches besteht, wer-
den strenge formale Anforderungen an ein „ordnungsgemäßes“ Fahr-
tenbuch gestellt, denn nur ein solches erkennt das Finanzamt auch
steuerlich an. Werden die Voraussetzungen nicht erfüllt, muss der
Steuerpflichtige die private Kfz-Nutzung nach der - oft für ihn
ungünstigeren - 1 %-Regelung versteuern.
Hinweis:
Mit dem Gesetz zur „Eindämmung missbräuchlicher Steuergestal-
tungen“ wurde die Anwendung der 1 %-Regelung auf Fahrzeuge
beschränkt, die zu mehr als 50 % betrieblich genutzt werden. Auf
Fahrzeuge, die an Arbeitnehmer oder Geschäftsführer einer GmbH
überlassen werden, hat diese Einschränkung keine Auswirkung. Erst-
mals ist diese Regelung für Wirtschaftsjahre zu beachten, die nach
dem 31. Dezember 2005 beginnen.Wichtig ist, dass sich bei der
Umsatzsteuer nichts ändert. Das Fahrzeug kann ab einer betrieblich-
en Nutzung von mindestens 10 % auch weiterhin als umsatzsteuer-
liches Betriebsvermögen behandelt werden. 

Der BFH hat nun die Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahr-
tenbuch konkretisiert. So genügt ein Fahrtenbuch in Form einer
Excel-Tabelle nicht den Anforderungen, da hier eine nachträgliche
Änderung weder verhindert werden kann noch diese dokumentiert
wird. Ein Fahrtenbuch muss laufend geführt werden und folgende
Mindestangaben enthalten:

• Datum und Kilometerstand zu Beginn und Ende jeder einzel-
nen betrieblich bzw. beruflich veranlassten Fahrt

• Reiseziel und bei Umwegen auch die Reiseroute
• Reisezweck und aufgesuchte Geschäftspartner
Bei Fahrten zwischen Wohnung und Betriebs- bzw. Arbeitsstätte
genügt ein kurzer Vermerk im Fahrtenbuch sowie bei Privatfahrten
die Kilometerangabe.

Empfehlung:
Der Nachweis, dass die betriebliche Nutzung des Fahrzeugs zu mehr
als 50 % erfolgt und somit weiterhin die 1 %-Regelung in Anspruch
genommen werden kann, ist gegenüber der Fahrtenbuchmethode an
geringere Anforderungen gebunden. Hierzu können formlose Auf-
zeichnungen über einen repräsentativen zusammenhängenden Zeit-
raum (in der Regel drei Monate) glaubhaft gemacht werden. Dabei
reichen Angaben über die betrieblich veranlassten Fahrten (jeweiliger
Anlass und die jeweils zurückgelegte Strecke) und die Kilometer-
stände zu Beginn und Ende des Aufzeichnungszeitraumes aus. 

Hinweis:
Da die Sozialversicherungsbeiträge spätestens am drittletzten
Bankarbeitstag eines Monats auf den Konten der jeweiligen
Einzugsstelle eingegangen sein müssen, sind bei Überwei-
sung der Beiträge die Banklaufzeiten einzuplanen!
Damit von DATEV die Beitragsmeldungen rechtzeitig bei den
Krankenkassen und Banken ankommen, bitten wir Sie, uns die
Lohnmeldungen spätestens bis zum achtletzten
Bankarbeitstag zukommen zu lassen. Danke.

Hinweis Sechstelregelung:
Mit den Beiträgen für Juli wurde das letzte Sechstel der Januarbeiträge abgebucht. Ab August sollten nur die Beiträge des aktuel-
len Monats abgebucht werden. Bitte prüfen Sie die Abbuchungen der Sozialversicherungsträger ab August und stimmen Sie Ihre
Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit per 31.07.2006 ab, um prüfen zu können, ob die Beiträge korrekt abgebucht wurden.

höhung wird auch die Versicherungssteuer um 3 Prozentpunkte auf
19 % erhöht. Für pauschalierende Landwirte steigt die Vorsteuer-
pauschale von bislang 9 % auf 10,7 %. Dieser Satz steigt für pau-
schalierende Forstbetriebe um 0,5 Prozentpunkte auf 5,5 %.
Hinweis:
Im Internet - unter www.rts-d.net - haben wir für Sie eine Checkliste
zum Thema Mehrwertsteuererhöhung, sowie ein Musteranschreiben
an die Bank, zur Änderung Ihrer Daueraufträge bereitgestellt.



Wettbewerbsvorteile für Handwerksbetriebe auf Grund haushalts-
naher Dienstleistungen

I n unserem R.T.S. Rundschreiben Juni 2006 haben wir zur Förde-
rung haushaltsnaher Dienstleistungen als Steuerermäßigung im

Rahmen der privaten Einkommensteuererklärung Stellung genom-
men. Mit diesem Artikel möchten wir die Handwerksbetriebe darü-
ber hinaus sensibilisieren, dass die Handwerksarbeiten zur Moderni-
sierung und Instandhaltung des Haushalts bei Ihren Kunden
steuerermäßigend berücksichtigt werden können. Sie können Ihre
Kunden beispielsweise durch folgenden Hinweis in Ihren Rechnun-
gen auf diese Steuerermäßigung aufmerksam machen:

Rechnungshinweis:
Als zusätzlichen Service möchten wir Sie darauf aufmerksam machen,
dass Sie als Steuerermäßigung 20 % der oben genannten Lohnkosten
max. 600,00 in Ihrer privaten Einkommensteuererklärung in An-
spruch nehmen können, soweit diese Aufwendungen in Ihrer Steuerer-
klärung weder Werbungskosten, Betriebsausgaben oder außerge-
wöhnliche Belastungen sind.
Nehmen Sie diesen Hinweis in Ihre Rechnungen auf und verschaf-
fen sich somit Wettbewerbsvorteile.

Neues zur Amtshaftung bei Finanzämtern

M acht das Finanzamt Fehler und müssen aus diesem Grund Ein-
sprüche gegen Bescheide erhoben werden, so können die Steu-

erberaterrechnungen für diese  Einspruchsverfahren beim Finanzamt
unter den folgenden Voraussetzungen geltend gemacht werden:

Pflichtverletzung des Finanzbeamten: den Finanzbeamten tref-
fen viele Pflichten, insbesondere die Pflicht, das Gesetz richtig auszu-
legen, sich sorgsam über die Rechtslage zu informieren oder eine
Schätzung lediglich als letztes Mittel durchzuführen. Der Finanzbe-
amte hat also auch die Pflicht, die Angaben des Steuerpflichtigen auf
erkennbare Fehler hin zu überprüfen oder aber ergangene BFH-
Urteile in einer Frist von ca. 6 Wochen zur Kenntnis zu nehmen und
umzusetzen.
Vorwerfbarkeit der Pflichtverletzung: der betreffende Beamte
muss die Pflicht vorsätzlich oder fahrlässig verletzt haben. Jeder
Beamte muss sich so behandeln lassen, als besäße er die Rechtskennt-

nisse, die im Durchschnitt für sein Amt erforderlich sind.
Drittbezogenheit der verletzten Pflicht: die verletzte Pflicht muss
den Zweck haben, den Steuerpflichtigen zu schützen. Dies ist bei allen
Pflichten gegeben, deren Verletzung zu einer zu hohen Steuerfestset-
zung führt. 
Schaden: zu ersetzen ist einzig ein entstandener materieller Schaden.
Dies ist immer die Mindestgebühr des Steuerberaters. 
Kausalität: der Schaden muss durch die Pflichtverletzung begrün-
det sein.Es tauchen in der Praxis immer wieder Fälle auf, in denen ein
Einspruchsverfahren durchaus zum Erfolg führt, entscheidend ist
lediglich, dass ein schuldhafter Fehler des Finanzamtes vorliegt.

Ist also etwa die Pflichtverletzung eines Finanzbeamten einmal ent-
deckt, so steht einem Ersatzanspruch in der Regel nichts im Wege,
denn es lässt sich feststellen, dass die Zivilgerichte in diesem Bereich
relativ großzügig verfahren. 

Zufluss einer vGA bei beherrschendem Gesellschafter

E ine GmbH zahlte das Geschäftsführergehalt an den alleinigen
Gesellschafter und Geschäftsführer „wegen  Zahlungsschwie-

rigkeiten“ über mehrere Jahre nicht mehr aus und stellte es stattdes-
sen als Verbindlichkeit ein. Gleichzeitig gewährte der Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer der GmbH aber mehrere Darlehen in
unterschiedlich hohen Teilbeträgen zur „Überbrückung von Liqui-
ditätsproblemen“. Nur die Versorgungsbezüge und der geldwerte
Vorteil der Pkw-Nutzung wurden der Lohnsteuer unterworfen, nicht
aber das zugesagte Gehalt. Der Lohnsteuerprüfer jedoch unterwarf
dieses der Lohnsteuer und erließ einen Haftungsbescheid gegen die
GmbH. Der Gesellschafter-Geschäftsführer klagte. Er war der Auffas-
sung, dass ihm die Geschäftsführerbezüge nicht zugeflossen seien, da
die ausstehenden Gehälter nicht auf einem Verrechnungskonto gut-
geschrieben, sondern wie unbezahlte Lieferantenrechnungen erfasst
worden seien. Die Gesellschaft sei zahlungsunfähig und hoch über-
schuldet gewesen. Die Darlehen seien zweckgebunden nur zur Beglei-
chung anderer Verbindlichkeiten als den ausstehenden Gehaltsbeträ-

gen gewesen. Dieser Auffassung folgte die Rechtsprechung jedoch
nicht. Bei einem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer sei
eine verdeckte Gewinnausschüttung bereits mit der Fälligkeit der
gegen die GmbH gerichteten Forderung zugeflossen, wenn die
GmbH nicht zahlungsunfähig sei. Die GmbH sei im Streitfall nicht
zahlungsunfähig gewesen, da aufgrund von Darlehensgewährungen
des Gesellschafter-Geschäftsführers ausreichende Mittel vorhanden
gewesen seien. 

Hinweis:
In wirtschaftlich schwierigen Situationen kommt es häufig vor, dass
der Gesellschafter-Geschäftsführer zeitweise auf einen Teil seiner
Bezüge verzichten möchte. Lassen Sie sich jedoch im Vorfeld von uns
beraten, welche steuerlichen Konsequenzen daraus resultieren. Obi-
ges Urteil zeigt nämlich, dass auch dann Einkünfte beim Gesell-
schafter vorliegen können, wenn nichts zugeflossen ist. Auch für die
GmbH kann dies unliebsame Folgen haben.
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Veranstaltungskalender

Termin Thema Zeit

18.09.06

25 + 
26.09.06

Arbeitskreis Controlling

Führung plus
Zweitägiger praxisorientierter Führ-
ungslehrgang plus Live Coaching in
Ihrem Unternehmen. Führen und Mo-
tivieren bedeutet, dem Mitarbeiter
helfen, Ziele mit Erfolg zu erreichen. 
Aufgaben der Mitarbeiterführung und
Anhaltspunkte für Ihre Erfüllung;
wie findet die Führungskraft den idea-
len Menschen ?
Anforderungen an die Mitarbeiter; 
welche Einflussfaktoren motivieren 
Instrumente für die Beeinflussung der
Leistung Ihrer Mitarbeiter; 
Praxistraining, Mitarbeitergespräche
mit Videoanalyse; 
Fahrplan zur Verbesserung der Führung;

19.00 - 21.00

27.09.06 Balanced Scorecard (BSC) - Basisse-
minar
In fünf Schritten zur BSC
BSC als Umsetzungsinstrument der
Strategie; Voraussetzungen zur erfolg-
reichen Einführung der BSC; Vorteile
mehrdimensionaler Zielableitung; die
fünf Schritte zur BSC im Einzelnen;
Fallbeispiele und Übungen.

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

24 + 
25.10.06

28.09.06 09.00 - 17.00Kosten- und Leistungsrechnung in
mittelständischen Unternehmen
Die Transparenz in Kosten und Lei-
stungen ist grundlegende Voraus-
setzung um ein Unternehmen erfolg-
reich führen zu können. Die Kosten-
rechnung ist die Basis für ein effektives
Controlling-System. Die Teilnehmer
werden in die Lage versetzt ein Kosten-
rechnungssystem in der Praxis zu ver-
stehen und aufzubauen. Mit diesem
Wissen kann eine Kostenrechnung
weiter entwickelt und Themen wie
Produktkalkulationen, Deckungsbei-
tragsrechnungen, Spartenrechnungen
umgesetzt werden. 

STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
R.T.S. RIENTH & PARTNER 

Deckerstraße 37 . D-70327 Stuttgart (Bad Canstatt)
Tel.: +49 (0) 7 11 / 38 07 31-0 . Fax: +49 (0) 7 11 / 38 07 31-59

Vorschau:
10.10.06 Controlling Basisseminar 
17.10.06 Balanced Scorecard (BSC)-Aufbauseminar 
Nov. 2006 Betriebliche Vorsorge nach dem Flexigesetz
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